
 

Corona-Regeln im Landkreis Fürstenfeldbruck 
Hinweis: Es gilt nicht der tagesaktuelle Inzidenzwert. Maßgeblich ist die aktuelle Bekanntmachung des Landratsamtes, basierend auf den 
Infektionszahlen des RKI. Lockerungen können erst nach einem Unterschreiten eines Schwellenwertes an 5 Tagen in Folge veranlasst werden. Sie 
gelten dann ab dem 7. Tag nach erstmaligem Unterschreiten. (§ 3 d. 12. BayIfSMV) 
Für Lockerungen im Bereich Gastronomie, Kultur und Sport bedarf es zudem einer vom Bayerischen Gesundheitsministerium genehmigten 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes. (§ 27 d. 12. BayIfSMV) 

 
 

 

Kontakte Handel 
Dienst- 
leistungen 

Gastronomie Kultur Sport 
Ausgangs- 
sperre 

150 
bis 
100 

 
1 Hausstand 
+ 1 Person  
 
+ dazugehörende Kinder 
unter 14 Jahren 
+ vollständig Geimpfte 
und Genesene 

 
Click + Meet 
 
+ mit Termin 
+ mit negativem Test/ 
vollständiger Impfung / 
Genesung 

 

 

Nicht körpernahe 
Dienstleistungen 
 
Friseure 
+ neg. Test / vollst. 
Impfung / Genesung 
 

Fußpflege  
+ neg. Test / vollst. 
Impfung / Genesung 

GESCHLOSSEN 
 
TO-GO-Verkauf 
zulässig 

GESCHLOSSEN 
 
GEÖFFNET: 
Autokinos 

 

Kontaktfrei: 
i.R.d. Kontakt-
beschränkung 

 
5 Kinder unter 14 Jahren 
unter freiem Himmel 

22 bis 5 Uhr 

100 
bis 
50 

2 Hausstände, 
max. 5. Personen 
 
+ dazugehörende 
Kinder unter 14 
Jahren 
+ vollständig 
Geimpfte und 
Genesene 

Click + Meet 
+ mit Termin 

 

Nicht körpernahe 
Dienstleistungen 
 
Körpernahe 
Dienstleistungen 
+ Termin 

Außen-
gastronomie 
 
+ Termin 
+ negativer Test / 
vollst. Impfung / 
Genesung (bei 2 
Hausständen an 
einem Tisch) 

Museen, 
Ausstellungen 
+ Termin 
 

Theater, Konzert- 
u. Opernhäuser, 
Kinos, 
+ negativer Test/ 
vollst. Impfung / 
Genesung 

 
Kontaktfrei auch im 
Innenbereich  
+ negativer Test / vollst. 
Impfung / Genesung 

 
Kontaktsport unter 
freiem Himmel  
+ negativer Test / vollst. 
Impfung / Genesung 

 
20 Kinder unter 14 
Jahren unter freiem 
Himmel 

 
       ------------  
 

 
Inzidenzunabhängig 

GEÖFFNET / ZULÄSSIG 
Einzelhandel: 
Zur Versorgung unverzichtbare Ladengeschäfte, Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte 



 


